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betreffend

Tei I revis ion des Verwaltu n gs rechtspflegegesetzes vom 30. Oktob er 2023

l. Ausgangslage

Am 1. Januar 2027 treten die Anderungen des Verwaltungsrechtspflegegesetzes

(VRG) vom 30. Oktober 2023 und die Verordnung über elektronische Verfahrens-

handlungen im Kanton Zürich (VEW) vom 26. Juni2O24 in Kraft (Regierungsrats-

beschluss Nr. 71 5t2025 vom 2. Juli 2025). Von der Anderung betroffen sind Ver-

fahren im Geltungsbereich des VRG und damit insbesondere auch Verfahren vor

der Aufsichtskommission über die Anwältinnen und Anwälte (vgl. S 26, 37 und 38

AnwG).

ll. Pflicht zum elektronischen Rechtsverkehr

1. Anwältinnen und Anwälte sind gemäss den revidierten Bestimmungen ver-

pfl ichtet, Verfa h rensh and I u ngen i n Venrvaltu ngsverfa h ren elektron isch vorzu neh-

men ($ 4d Abs. 2 ht. b nVRG). Umgekehrt müssen auch die Verwaltungsbehörden

im Austausch mit der Anwaltschaft elektronisch handeln (S 4d Abs. 1 lit. b nVRG).
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2. Der Rechtsverkehr zwischen den Anwältinnen und Anwälten einerseits und

der Aufsichtskommission anderseits (Eingaben, Entscheide, Anordnungen, Akten-

einsicht usw.) hat entsprechend ab 1. Januar 2027 zwingend ausschliesslich

elektronisch zu erfolgen.

3. Nicht betroffen von der Anderung des VRG sind Verfahren vor den Zivil- und

Strafgerichten des Kantons Zürich.

lll. Massgeblicher Kanal

1. Gemäss $ 4e Abs. 1 nVRG erfolgen elektronische Verfahrenshandlungen

über den für die Venryaltungsbehörde massgeblichen Kanal. Die Verwaltungsbe-

hörde bestimmt den für sie massgeblichen Kanal ($ 2 Abs. 1 VEW) und bezeich-

net die Adresse, unter welcher sie auf dem für sie massgeblichen Kanal erreich-

bar ist ($ 3 Abs. 1 VEW).

2. Die Aufsichtskommission bestimmt die Plattform 'Justitia.swiss" als mass-

geblichen Kanal. Sie wird ihre Adresse auf der Plattform der Staatskanzlei für das

Verzeichnis gemäss S 5 VEW mitteilen sowie zu gegebener Zeit, spätestens am

31. Dezember 2026, auf ihrer Website (httos:i/www ch/de/oroanisa-

ti o nlo be rq e ri c h Uwe ite re- ko m m i ss i o n e n/a ufs ichtskom m ission-ueber-rechtsanwa-

elte) publizieren

3. Die Adresse der Aufsichtskommission auf der Plattform justitia.swiss steht

ausschliesslich für elektronische Eingaben an die Aufsichtskommission zur Verfü-

gung, nicht aber für Eingaben an die Zivil- und Strafgerichte des Kantons Zürich.

lV. Pflicht der Anwaltschaft zur Meldung ihrer Adresse auf justitia.swiss

1. Damit die Aufsichtskommission die Registerdaten der Anwältinnen und An-

wälte (Art. 5 Abs. 2 lit. d, Art. 12lit.j und Art. 28 Abs. 2 BGFA; g 16 AnwG) recht-

zeitig ergänzen und die Pflicht zum elektronischen Rechtsverkehr per 1. Januar

2027 umsetzen kann, ist die Anwaltschaft aufzufordern, sich in ihrer Funktion als
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Anwalt bzw. Anwältin, d.h. unter Angabe der Berufsbezeichnung und eines allfälli-

gen Kanzleinamens, auf der produktiven Plattform justitia.swiss zu registrieren

und der Aufsichtskommission bis spätestens 1. September 2026 ihre Adresse

auf j ustitia.swiss (achtstel I ig e, alp han umerische Ze ichenfolge, auf der P lattform

justitia.swiss "Zustelladresse" genannt) auf dem hierfür vorgesehenen Web-

Formular mitzuteilen.

2. Die Angaben zum Web-Formular samt dem für die Meldung benötigten QR-

Code werden den Anwältinnen und Anwälten mit einem separaten Schreiben zu-

gestellt.

3. Anstelle der Meldung ihrer Adresse auf justitia.swiss können die im Zeit-

punkt der Beschlussfassung im Anwaltsregister des Kantons Zürich, in der An-

waltsliste gemäss Art. 28 BGFA oder im Anwaltsverzeichnis gemäss $ 16 AnwG

eingetragenen Anwältinnen und Anwälte innert derselben Frist ein Gesuch um

Löschung ihres Eintrages spätestens per 31. Dezember 2026 stellen.

V. Vorgaben für elektronische Eingaben

1. Gemäss S I VEW bestimmt die Verwaltungsbehörde, in welchen Dateifor-

maten Eingaben und Beilagen eingereicht werden können.

2. Die Vorgaben für elektronische Eingaben an die Aufsichtskommission wer-

den auf der Website der Aufsichtskommission aufgeschaltet (https://www.qe-

richte-zh ch/de/oroanisationloberoericht/weitere-kom m issionen/aufsichtskom m is-

sion-ueber-rechtsanwaelte). Die Bekanntgabe erfolgt spätestens im Dezember

2026.



1

4

Die Aufsichtskommission beschliesst:

Die im Anwaltsregister des Kantons Zürich, in der Anwaltsliste gemäss

Art. 28 BGFA sowie im Anwaltsverzeichnis gemäss g 16 AnwG eingetrage-

nen Anwältinnen und Anwälte werden aufgefordert, entweder

a) sich auf der produktiven Plattform 'lustitia.swiss" als Anwalt bzw. An-

wältin (mit Berufsbezeichnung und unter Angabe eines allfälligen Kanz-

leinamens) zu registrieren und der Aufsichtskommission bis spätes-

tens 1. Septemb er 2026 über das hierfür vorgesehene und mit sepa-

ratem schreiben via QR-code zur Verfügung gestellte web-Formular

ihre Adresse auf justitia.swiss zu melden,

oder

b) innert der Frist gemäss lit. a hiervor ein Gesuch um Löschung ihres

Eintrages mit Wirkung spätestens per 31. Dezember 202G zu stellen

Die Frist gemäss Ziffer t hiervor ist einmalig und nicht erstreckbar

Schriftliche Mitteilung in Kopie an sämtliche im Anwaltsregister des Kantons

Zürich, in der Anwaltsliste gemäss Art. 28 BGFA sowie im Anwaltsverzeich-

nis gemäss $ 16 AnwG eingetragenen Anwältinnen und Anwälte samt dem

Schreiben mit den notwendigen Angaben für die Mitteilung der Adresse auf

justitia.swiss, an den Zürcher Anwaltsverband und die Demokratischen

Juristinnen und Juristen Zürich sowie Veröffentlichung von Dispositiv-Ziffer 1

im Amtsblatt des Kantons Zürich.

OBERGERICHT DES KANTONS ZÜR]CH
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